
Satzung 
der 

CD Deutsche Eigenheim AG 

mit dem Sitz in Berlin 



I. Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma und Sitz der Gesellschaft 

1. 
Die Aktiengesellschaft führt die Firma 

2. 

CJ? Deutsche Eigenheim AG. 

Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin. 

§2
Gegenstand des Unternehmens 

1. 

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens 
sowie alle Geschäfte die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen 
geeignet sind. 

2. 
Die Gesellschaft kann sich im Bereich Einkauf, Vertrieb und Vermittlung von Immobilien 
jeglicher Art sowie bei der Planung, Errichtung und Veräußerung von privat genutzten und 
gewerblichen Bauten betätigen. 

3. 
Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt 
und kann andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen 
mehrheitlich oder mit einer Minderheitsbeteiligung beteiligen. Die Gesellschaft kann 
Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die 
Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise 
mittelbar verwirklichen. 

§3
Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

1. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Für den Zeitraum 0 1. März 2010 bis 31. 
Dezember 2010 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet. 

2. 

Gesellschaftsblatt im Sinne von§ 25 AktG ist allein der elektronische Bundesanzeiger. 
Freiwillige Bekanntmachungen erfolgen auf der Internet�Homepage der Gesellschaft 
oder im elektronischen Bundesanzeiger. Informationen an die Inhaber zugelassener 
Wertpapiere dürfen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden, 

II Grundkapital und Aktien 

§4
Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

1. 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 1.056.000,00 € und ist eingeteilt in 1.056.000 
Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 
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2. 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Februar 
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
2.640.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.640.000 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktiemechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Die 
neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können 
auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug .anzubieten'(mittelbares Bezugsrecht). 

' ' 
., 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

I. Für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen;

II. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von
Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie zum Zwecke des Erwerbs von
Forderungen sowie gewerblichen Schutzrechten (z.B. Patenten) und Rechten an
solchen Schutzrechten (z.B. Lizenzen), oder Immobilien;

III. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 % des
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals nicht überschreitet, wenn der Ausgabebetrag der auszugebenden
Aktien den Preis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung, der im letzten
J abr vor der Ausgabe vereinbart wurde, nicht wesentlich, höchstens um 5 %,
unterschreitet. Maßgeblich sind dabei nur die Preise für Aktien der Gesellschaft,
die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr v.ereinbcµ:t wurden und einem Dritt- bzw.
Fremdvergleich standhalten (Referenzgeschäfte). Als Referenzgeschäfte gelten
dabei insbesondere solche, die an einer Börse oder über öffentliche
Erwerbsangebote zustande kamen. Der in einem Referenzgeschäft festgelegte
Preis ist um etwaige Kapitalmaßnahmen zu bereinigen, die seit Vornahme des
Referenzgeschäfts wirksam wurden. .Fanden im letzten Jahr keine
Refere�geschäfte statt, ist auf den inneren Wert der Aktien (Verkehrswert)
abzustellen, der durch einen unabhängigen sachverständigen Prüfer nach
anerkannten Methoden der Wertermittlung- insbesondere aufgrund in der Praxis
anerkannter Bewertungsmultiplen - zu ermitteln ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I und, falls das Genehmigte Kapital I bis zum 2 7. 
Februar 2023 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 
Ermächtigungsfii.st anzupassen. 
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3. 

Die Aktien lauten auf den Namen. Die Alctionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung 
in das Aktienregister, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre 
Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre 
Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren Sitz, sowie. in jedem Fall die Zahl der von ihnen 
gehaltenen Aktien und ihre elektronische Postadresse anzugeben, sofern sie eine haben. 
Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien demjenigen, der als Inhaber im. 
Aktienregister eingetragen werden soll, auch gehören. Trifft im Falle einer 
Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen 
Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie ebenfalls auf den 
Namen. 

4. 
Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über 
mehrere Akti_en (Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs 
auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen. 

5. 
Die Form von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen sowie von 
Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand fest. 

6. 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 2.640.000,00 € durch Ausgabe von bis 
zu 2.640.000 neuen auf den Namen lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient (i) der 
Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von 
Optionspflichten nach Maßgabe der Anleihebedingungen bzw. (ii) der Sicherung der 
Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach 
Maßgabe der Anleihebedingungen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 28. Februar 2018 durch die Gesellschaft oder durch ihre 
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften (verbundene 
Unternehmen) in der Zeit bis zum 27. Februar 2023 begeben, vereinbart bzw. garantiert 
werden. Unter Options- und Wandlungspflichten ist auch die Ausübung des Rechts der 
Gesellschaft auf Lieferung von Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrages zu verst�hen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 
im Fall der Begebung von Finanzinstrumenten aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 28. Februar 2018 und nur insoweit durchzuführen, wie die 
Inhaber bzw. Gläubiger der Finanzinstrumente von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder Options- bzw. Wandlungsp:f:lichten erfüllen. 
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem. sie 
entstehen, am Gewinn teil. Der V orstan.d ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf 
sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern. 
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III. Der Vorstand

§5
Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes 

1. 
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Dies gilt auch, wenn das 
Grundkapital 3.000.000,00 € übersteigt. 

2. 

Der Aufsichtsrat besteht die Vorstandsmitglieder und bestimmt im Rahmen von Abs. 1 
ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

3. 

Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der 
Geschäftsverteilungsplan des Vorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

4. 

Das Verfahren der Beschlussfassung bei Vorstandsentscheidungen ist im Einzelnen in 
der Geschäftsordnung des Vorstandes zu regeln. Fehlt es an einer expliziten Regelung 
durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung, so werden Beschlüsse des Vorstandes 
mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder 
des Vorstands gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. 
Besteht der Vorstand aus zwei oder mehr Personen und ist ein Vorsitzender bestellt, so 
gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Wenn kein 
Vorstandsmitglied der Art der Beschlussfassung widerspricht, können Beschlüsse auch 
im Umlaufverfahren schriftlich, per Telefax oder telefonisch mit Protokollierung und 
frühest möglicher Gegenzeichnung des Beschlusses durch alle Vorstandsmitglieder 
getroffen werden. 

5. 
Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuscl:;iließen. Der 
Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Abänderung und die Kündigung der 
Dienstverträge einem Aufsichtsratsausschuss übertragen. 

§6
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

1. 
Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 
Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand und des 
Geschäftsverteilungsplans zu führen. 

2. 

Die Gesellschaft wird durch zwei V orstand.smitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann 
bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Ist nur ein Vorstand 
bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft alleine. 
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3. 

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur. gesetzlichen 
Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen von dem 
Verbot der Mehrfachvertretung des § 181 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG, bleibt 
unberührt. 

4. 
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften, insbesondere 

a) solche, die. die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder
Risikoexposition der Gesellschaft grundlegend verändern, und

b) Gründung, Auflösung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen
ab einer vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung festzulegenden Grenze

seiner Zustimmung bedürfen .. Der Aufsichtsrat ka�n::widerruflich die Zustimmung zu 
einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne 
Geschäft bestimmten Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen. 

IV. Der Aufsichtsrat

§7
Zusammensetzung, Amtsdauer 

1. 
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden 
jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit beschließt, das 
Geschäftsjahr nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt. Die Hauptversammlung 
kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

2. 

Die Hauptversammlung kann Ersatzmitglieder für den Aufsichtsrat wählen. 

3. 

Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied · vor Ablauf seiner 
Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses ein neues Aufsichtsratsmitglied 
durch das Gericht bestellt oder in der nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl 
vorgenommen werden, es sei denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein 
Ersatzmitglied nachrückt. Die Bestellung bzw. die Wahl des Nachfolgers für ein vor 
Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied erfolgt für den Rest der 
Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit das Gericht bzw. 
die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend festlegt. 

4. 
Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, ersatzweise auch gegenüber 
dem V erstand, mit einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen. 
Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
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§8

Vorsitzender des Aufsichtsrates und dessen Stellvertreter 
1. 
Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der 
Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Zeitraum. Der 
Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn 
dieser verhindert ist. 

2. 

Scheiden der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem 
Amte aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich nach seiner Ergänzung eine Neuwahl für

die restliche Amts�eit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

3. 
- .

,, 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsrates durch den 
Vorsitzenden abgegeben. Er vertritt die Gesellschaft in allen Angelegenheiten 
gegenüber dem Vorstand. 

1. 

§9
Sitzungen/Einberufung 

Der Aufsichtsrat soll in der Reget eine Sitzung im Kalendervierteijahr, er muss zwei 
.Sitzungen im Kalenderhalojalir aolialten. Zur Durcnfilmung aer Sitzungen a·-e-s ---­
Aufsichtsrates, die über die Billigung des Jahresabschlusses entscheidet, hat der 
Aufsichtsrat zusammenzutreten (Präsenzsitzung). 

2. 

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von 
vierzehn Tagen unter Bestimmung der Form der Sitzung schriftlich einberufen. Bei der 
Berechnung 4er Frist werden der Tag der Absendung der Einladung _und d�r Tag der 
Sitzung nicht· mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist 
abkürzen und mündlich, fernmündlich, durch Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger 
gebräuchlicher Telekommunikationsmittel einberufen .. 

3. 

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist der 
Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber 
nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer 
vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu 
widersprechen oder ihre Stimme schriftlich, per Telefax, per E- Mail oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben. Der Beschluss wird erst 
wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht 
·widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.
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1. 

§10
Beschlussfassung 

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der, Regel in Sitzungen gefasst. 
Beschlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates auch 
mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger 
gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videokonferenz erfolgen, 
wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten, 
angemessenen Frist widerspricht; ein Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn die 
Beschlussfassung in der Weise durchgeführt wird, dass die daran teilnehmenden 
Mitglieder des Aufsichtsrates im Wege der Telekommunikation im Sinne allseitigen und 
gleichzeitigen Sehen und Hörens miteinander in Verbindung stehen und den 
Beschlussgegenstand erörtern können. 

2. 

Der Aufsichtsrat ist .beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und an der 
Beschlussfas�ning teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch an der Abstimmung teil, wenn 
es sich in der ,Abstimmung seiner Stimme enthält. 

3. 

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates 
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich innerhalb 
der vom Leiter der Sitzung zu bestimmenden angemessenen Frist mündlich, 
fernmündlich;-sehriftlich;-per-'Felefax,per-E=Mait-oder-mittels-sonstiger-gebräuchlicher-------­
Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben, sofern kein in 
der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht; ein Widerspruch kann 
jedoch nicht erhoben werden, wenn das abwesende und die anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege allseitigen und gleichzeitigen Sehen und 
Hörens miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern 
können. 

4. 

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst Dabei gilt die 
Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige 
Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
oder, falls dieser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters 
den Ausschlag. Dies gilt auch bei Wahlen. 

5. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur 
Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen 
abzugeben. Zur Entgegennahme von Erklärungen für den Aufsichtsrat ist ausschließlich 
der Vorsitzende befugt. 

6. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften 
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anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von 
Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen und allen Mitgliedern 
zuzuleiten sind. 

§11
Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 
selbst fest. 

1. 

§12
Vergütung 

' . 

Die Mitglieder· des Aufsichtsrates erhalten . neben dem Ersatz ihrer Auslagen 
(einschließlich einer auf die Aufsichtsratstätigkeit etwa anfallenden Umsatzsteuer) eine 
jährliche feste Vergütung von 7.500,00 €. Der Vorsitzende erhält das doppelte dieses 
Betrages. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält daneben bei Teilnahme 1.250,00 € pro 
Aufsichtsratssitzung. 

2. 

Die Vergütung ist zahlbar in vier Raten, fällig jeweils zum Ablauf eines Quartals (31.3., 
30.6., 30.9. und 31.12.). 

3. 

Einern während .des Geschäftsjahres ausscheidenden Aufsichtsratsmitglied wird die 
Vergütung zeitanteilig gewährt. 

§13
Änderung der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, 
zu beschließen. 

V. Die Hauptversammlung

§14
Ort und Einberufung 

1. 
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in der näheren Umgebung 
oder in einer deutschen Großstadt mit mehr als 250.000 Einwohnern statt.2. Die 
Einberufung der Hauptversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgt durch 
den Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat. Sie 
muss mindestens dreißig Tage vor dem letzten Anmeldetag (§ 15 Absätze 1 und 2) 
erfolgen und im elektronischen Bundesanzeiger einmalig bekannt gemacht werden; 
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dabei werden der Tag der Bekanntmachung und der letzte Anmeldetag nicht 
mitgerechnet.§ 121 Abs. 6 AktG bleibt unberührt. 

3. 

Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die 
Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des 
Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der 
ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

4. 

Der Anspruch des Aktionärs nach § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG auf Übermittlung der 
Mitteilung nach§ 125 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation 
beschränkt. Das Kreditinstitut ist zu einer Übermittlung in Papierform berechtigt. 

§15

Teilnahme an der Hauptversammlung 

1. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldeten 
Aktien zum Anmeldeschluss im Aktienregister eingetragen sind. 

2. 

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft in 
Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Weder 
der Tag des Zugangs noch der Tag der Hauptversammlung ist mitzurechnen. In der 
Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden. Eine Verlegung von einem Sonntag. Sonnabend oder Feiertag auf 
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht, 
Die Einzelheiten der Anmeldung werden zusammen mit der Einberufung der 
Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht. 

3. 

Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister finden in den letzten 
sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung selbst 
nicht statt. 

1. 

. §16 

Stimmrecht 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

2. 

Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 
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3. 

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des 
Stimmrechts durch Bevollmächtigte vertreten lassen, Soweit gesetzlich nicht zwingend 
etwas anderes vorgeschrieben ist, sind Vollmachten schriftlich oder auf einem anderen 
von der Gesellschaft näher zu bestimmenden Weg zu erteilen. Sofern neben der 
Schriftform gemäß dem vorangehenden Satz eine andere Form der Vollmachtserteilung 
zugelassen werden soll, ist dies mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu 
machen, anderenfalls verbleibt es, soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes gilt, 
bei der Schriftform. Die Regelung über die Form von Vollmachten in diesem Absatz 
erstrecken sich nicht auf die Form der Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder andere von §:-135 AktG erfasste Institute oder Personen. 
Des Weiteren kann die Gesellschaft einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesellschaft als 
Stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellen. Die Einzelheiten für die Erteilung von 
Stimmrechtsvollmachten werden zusammen mit der · Einberufung der 
Hauptversammlung den Aktionären bekannt gegeben oder den Aktionären auf eine in 
der Einladung der Hauptversammlung bekannt gegebene Weise zugänglich gemacht. 

§ 17
Vorsitz der Hauptversammlung 

1. 
Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein 
anderes durch den Aufsichtsrat. zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. 
Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so eröffnet der zur Beurkundung 
hinzugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der .Versammlung 
durch diese wählen. 

2. 
Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden, sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung. Der 
Versammlungsleiter kann das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken. 

1. 

§18
Beschlussfassung 

Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 
vertretenen Grundkapitals gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist. Dabei gilt 
Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. 

2. 
Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, 
so findet eine engere W ah1 statt. Ist die höchste Stimmenzahl zwei oder mehreren 
Personen zugefallen, findet die engere Wahl zwischen diesen statt; ist die höchste 
Stimmenzahl hingegen nur einer Person zugefallen, findet die engere Wahl zwischen 
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dieser und der- bzw. denjenigen Person bzw. Personen statt, der bzw. denen die 
zweithöchste Stimmenzahl zugefallen ist. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste 
Stimmzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los. 

§ 19

Geschäftsordnung der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung kann sich nach Maßgabe des Gesetzes und dieser Satzung eine 
Geschäftsordnung geben. 

§ 20
Ton- und Bildübertragungen 

1. 
Mitgliedern des Aufsichtsrates ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 
Teilnahme an der 1-Ia\lptversammlung .im·Wege der Bild- und Toriübertragung in den 
Fällen gestattet, in denen sie mit erheblichen Zeit- oder Kostenaufwand verbundene 
Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. 

2. 

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise 
oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann auch in der 
Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. Die Form der 
Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 

VI. Rechnungslegung und Gewinnverwendung

§21
Jahresabschluss 

1. 
Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das 
vorangegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss - (Bilanz, Gewinn- und 
V erlustrecbnung sowie Anhang) und den Lagebericht zu erstellen und unverzüglich dem 
Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat den V orschiag vorzulegen„ den er der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

2. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag über die 
Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung 
schriftlich an die Hauptversammlung zu. berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Am 
Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den 
Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 
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3. 
Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand die 
ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht des 
Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 

1. 

§22
Rücklagen 

Steifen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrucklagen einstellen; sie sind 
darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Vierte! des Jahresüberschusses 
in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen 
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

2. 
Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist em Viertel des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

3. 

Bei der Errechnung des gern. Abs. 1 oder Abs. 2 in andere Gewinnrücklagen. 
einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur 
gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen. 

§23
Gewinnverwendung 

1. 
Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten 
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine andere Verwendung 
bestimmen, �.s sie in § 58 Abs. 3 S. 1 des Aktiengesetzes vorgesehen ist

2. 
. . 

Die Hauptv�rsammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine 
Ausschüttung von Sachwerten beschließen, wenn es sich bei den auszuschüttenden 
Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt im Sinne von § 3 Abs. 2 
Aktiengesetz gehandelt werden. 

3. 

Bei der Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnverwendung abweichend von 
§ 60 AktG festgelegt werden.

4. 

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 Aktiengesetz eine Abschlagsdividende an. die 
Aktionäre ausschütten. 
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Bescheinigung gem. § 181 Abs. 1 AktG 

Ich bescheinige gemäß§ 181 AktG, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der 

CD Deutsche Eigenheim AG 

mit dem Sitz in Berlin 

mit den Beschlüss�n über die Änderung der Satzung gemäß Hauptversammlungen vom 

28. Februar 2018 zu UR. Nr. 215/2018-MCS des Notars Dr. Martin C. Schmidt mit dem

Amtssitz in Frankfurt am Main (Tagesordnungspunkt 8) sowie vom 13. November 2018 zu

meiner UR. Nr. 43/2018 B (Tagesordnungspunkt 7) und die unveränderten Bestimmungen mit

dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung

übereinstimmen.

Berlin, 28. August 2019 

Dr. Christoph Binge 

N o t a r  

1 
L

„ 



Berlin, den 28.08.2019 

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

Dr. Christoph Binge 
Notar 


